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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Einrichtung einer 
europäischen Beobachtungsstelle für Jugendkriminalität

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juli 1992 zu einer Europäischen Charta der 
Rechte des Kindes,

– in Kenntnis der Europäischen Menschenrechtskonvention,

– in Kenntnis der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes,

– in Kenntnis der Empfehlung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
Nr. 1286 vom 24. Januar 1996,

A. in der Erwägung, dass die Kindheit eines Menschen und die besonderen Gegebenheiten 
des familiären und gesellschaftlichen Umfelds das spätere Leben als Erwachsener  
weitgehend bestimmen,

B. in der Erwägung, dass die Minderjährigen eine der sensibelsten Bevölkerungsgruppen 
darstellen und diese Gruppe besondere Bedürfnisse hat, welche befriedigt und geschützt 
werden müssen,

C. in der Erwägung, dass am 28. Mai 2001 das Europäische Netz für Kriminalitätsverhütung 
geschaffen wurde, in dem die Jugendkriminalität als vorrangiges Thema vorgesehen ist,

D. in der Erwägung, dass die Verhütung der Jugendkriminalität zu einer politischen Priorität 
in den Mitgliedstaaten der Union geworden ist,  

1. ersucht die zuständigen Organe der Gemeinschaft, eine Europäische Beobachtungsstelle 
für Jugendkriminalität einzurichten, deren Aufgabe es ist, die statistischen Daten über die 
Jugendkriminalität, über die gerichtlichen Maßnahmen und über die in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten der Union bestehenden Programme zu erfassen, zu analysieren und 
auszuwerten ;

2. ersucht die Mitglieder des europäischen Konvents, im Rahmen ihrer Arbeit der 
Vereinfachung und Modernisierung der Verträge die erforderlichen Änderungen 
vorzunehmen.


